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Das ZNU – Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung ist Standardgeber / Programm-
eigner des ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaften. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Das vorliegende Dokument Z 3 ist zusammen mit den aktuellen Versionen des ZNU-Standard 
Nachhaltiger Wirtschaften (kurz: ZNU-Standard) Z 1, Z 2 und Z 4 – Z 9 zu verwenden. Die 
deutschen Versionen sind die originalen Referenzdokumente. Die Dokumente einschließlich 
aller ihrer Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung oder Weitergabe ist ohne 
Zustimmung des Standardgebers ZNU – Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung der 
Universität Witten/Herdecke – unzulässig. Insbesondere gilt dies für Vervielfältigungen, 
Übersetzungen und Mikroverfilmungen. Alle im ZNU-Standard genannten Normen und 
Regelwerke sind in ihrer jeweils aktuellen Fassung zu berücksichtigen. 

Das ZNU strebt an, eine gendergerechte Sprache zu verwenden, um Diskriminierung und 
Ausschlüsse zu vermeiden. Wo möglich, nutzen wir geschlechtsneutrale Begriffe. In 
technisch bedingten Fällen kann es jedoch vorkommen, dass geschlechtsspezifische Formen 
auftreten. Dennoch möchten wir betonen, dass wir alle Geschlechter einschließen und 
anerkennen. 

ZNU – Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung 
Private Universität Witten/Herdecke gGmbH 
Alfred-Herrhausen-Straße 50  
D-58448 Witten 

Telefon: +49 2302 926-545, E-Mail: znu@uni-wh.de, Homepage: www.znu-standard.com 

 

Veröffentlichung: 20.03.2026 
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Z 3  Geltungsbereich 
Der ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaften kann grundsätzlich von allen Organisationen1 
angewendet werden, unabhängig von deren Größe und Branchenzugehörigkeit2.  

Der ZNU-Standard wird in der Regel vor Ort an dem jeweiligen Standort geprüft und umfasst 
Aktivitäten am Standort und von diesem gesteuerte Prozesse entlang der Wertschöpfungs-
ketten. Er setzt die Einhaltung geltender rechtlicher Anforderungen voraus.  

Es werden alle unternehmerischen Aktivitäten am jeweiligen Standort betrachtet. Wenn ein 
Unternehmen oder eine Organisation mehrere Standorte, Niederlassungen, Zweigstellen o. ä. 
hat, so werden entweder die einzelnen Standorte oder das Unternehmen im Gesamten 
beziehungsweise in Teilen berücksichtigt (vgl. Z 5). 

Der ZNU-Standard gilt für alle Aktivitäten der Standorte, die in die Zertifizierung einbezogen 
werden, das heißt einzelne Prozesse dürfen nicht ausgeschlossen werden. Bei ausgelagerten 
Prozessen wird die Steuerung und die Dokumentation darüber vorausgesetzt und ist im 
Zertifizierungsprozess offenzulegen und zu berücksichtigen.  

Generell fordert und fördert der ZNU-Standard auf Unternehmensebene und entlang der 
Wertschöpfungsketten die systematische Übernahme von mehr Verantwortung für Mensch, Tier 
und Umwelt. Obschon mit den ZNU-Standard-Anforderungen so auch Leitplanken für die 
nachhaltigere Gestaltung von Produkten vorgegeben werden, ist der vorliegende ZNU-Standard 
Nachhaltiger Wirtschaften nicht zur Produktzertifizierung beziehungsweise zur Kommunikation 
auf dem Produkt einsetzbar (vgl. Z 6). 

Wenn ein Unternehmen mehrere Standorte in den Geltungsbereich einschließen möchte, so sind 
eindeutig die Grenzen und die Anwendbarkeit der Lern- und Entwicklungsprozesse zum 
„Nachhaltiger Wirtschaften“ darzustellen. Es besteht generell kein Zwang, dass der 
Geltungsbereich alle Standorte des Unternehmens umfasst. Sowohl in dem Prüfplan und -bericht 
als auch auf dem Zertifikat ist eindeutig auszuweisen, welche Standorte in den Geltungsbereich 
der Zertifizierung fallen bzw. welche Standorte ausgeschlossen werden (vgl. Z 5).  

 
1 Der ZNU-Standard ist anwendbar für produzierende Unternehmen, Dienstleistungsunternehmen sowie für weitere Organisationen 
wie Vereine, Hochschulen, Behörden usw. Im Sinne der Lesbarkeit wird „Unternehmen“ als Sammelbegriff verwendet. 
2 Das ZNU als Standardgeber behält sich in Abstimmung mit den Zertifizierungsstellen den Ausschluss von Branchen vor. 
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Kontakt 
Haben Sie Fragen oder Anregungen –  

kommen Sie gerne auf uns zu! 
 

ZNU – Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung 
Universität Witten/Herdecke 
Alfred-Herrhausen-Str. 50 
D-58448 Witten 
 

Web: www.uni-wh.de/znu 
www.znu-standard.com 

Tel.:  + 49 2302 926-545 

Mail:  znu@uni-wh.de 

 

Copyright  
Alle in diesem Konzept aufgeführten Ideen, Empfehlungen, Vorschläge, Teilkonzepte, Namen, 
Kommunikationsvorschläge u. ä. sind geistiges Eigentum des ZNU der Universität Witten/Herdecke und 
urheberrechtlich geschützt. Jegliche Nutzung ist nur mit schriftlicher Genehmigung des ZNU gestattet. 

http://www.uni-wh.de/znu
http://www.znu-standard.com/
mailto:znu@uni-wh.de

